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M. Sonstiges 

1. Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindest-
standards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung 

des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI  

Amtsblatt Nr. L 315 vom 14/11/2012 S. 0057 – 0073 

[Gründe] 

(9) Eine Straftat stellt ein Unrecht gegenüber der Gesellschaft und eine Verletzung der individuellen Rechte des 
Opfers dar. Die Opfer von Straftaten sollten als solche anerkannt und respektvoll, einfühlsam und professionell 
behandelt werden, ohne irgendeine Diskriminierung etwa aus Gründen der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen 
oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der 
politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der 
Geburt, einer Behinderung, des Alters, des Geschlechts, des Ausdrucks der Geschlechtlichkeit, der Geschlechtsi-
dentität, der sexuellen Ausrichtung, des Aufenthaltsstatus oder der Gesundheit. Bei allen Kontakten mit zustän-
digen Behörden, die im Rahmen des Strafverfahrens tätig werden, und mit Diensten, die in Kontakt mit Opfern 
von Straftaten kommen, wie Opferhilfsdiensten oder Wiedergutmachungsdiensten, sollte der persönlichen Situa-
tion und den unmittelbaren Bedürfnissen, dem Alter, dem Geschlecht, einer möglichen Behinderung und der 
Reife der Opfer von Straftaten Rechnung getragen und seine körperliche, geistige und moralische Integrität ge-
achtet werden. Die Opfer von Straftaten sollten vor sekundärer und wiederholter Viktimisierung, vor Einschüch-
terung und vor Vergeltung geschützt werden, die nötige Unterstützung zur Bewältigung der Tatfolgen und aus-
reichenden Zugang zum Recht erhalten. 

(…) 

(56) Individuelle Begutachtungen sollten die persönlichen Merkmale des Opfers berücksichtigen, wie Alter, 
Geschlecht, Geschlechtsidentität, Ausdruck der Geschlechtlichkeit, ethnische Zugehörigkeit, Rasse, Religion, 
sexuelle Ausrichtung, Gesundheitszustand, Behinderungen, Aufenthaltsstatus, Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom Täter und vorherige Konfrontation mit einer Straftat. Sie sollten auch 
das Wesen oder die Art und die Umstände der Straftat berücksichtigen, etwa ob es sich um Hassverbrechen, in 
diskriminierender Absicht begangene Verbrechen, sexuelle Gewalt, Gewalt in engen Beziehungen handelt, ob 
der Täter die Kontrolle hatte, ob der Wohnort des Opfers in einer von hoher Kriminalität gekennzeichneten oder 
von Banden dominierten Gegend liegt oder ob das Herkunftsland des Opfers nicht der Mitgliedstaat ist, in dem 
die Straftat begangen wurde. 

2. Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffi-
zienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 

2004/8/EG und 2006/32/EG Text von Bedeutung für den EWR  

Amtsblatt Nr. L 315 vom 14/11/2012 S. 0001 – 0056 

Artikel 5 Vorbildcharakter der Gebäude öffentlicher Einrichtungen 

(1) Unbeschadet des Artikels 7 der Richtlinie 2010/31/EU sorgt jeder Mitgliedstaat dafür, dass ab dem 1. Januar 
2014 jährlich 3 % der Gesamtfläche beheizter und/oder gekühlter Gebäude, die sich im Eigentum seiner Zentral-
regierung befinden und von ihr genutzt werden, mindestens nach den Mindestanforderungen an die Gesamtener-
gieeffizienz renoviert werden, die er in Anwendung von Artikel 4 der Richtlinie 2010/31/EU festgelegt hat. 

Die 3%-Quote wird berechnet nach der Gesamtfläche von Gebäuden, die sich in dem betreffenden Mitgliedstaat 
im Eigentum der Zentralregierung befinden und von ihr genutzt werden, wenn deren Gesamtnutzfläche mehr als 
500 m2 beträgt, und die am 1. Januar eines jeden Jahres die gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2010/31/EU festge-
legten nationalen Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz nicht erfüllen. Diese Schwellenwerte 
werden ab dem 9. Juli 2015 auf 250 m2 gesenkt. 

Verlangt ein Mitgliedstaat, dass die Pflicht, jedes Jahr 3 % der Gesamtfläche zu renovieren, auch für Flächen 
von solchen Gebäuden gilt, die sich im Eigentum von Verwaltungseinheiten auf einer Ebene unterhalb der Zent-
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ralregierung befinden und von ihnen genutzt werden, so wird die 3%-Quote berechnet nach der Gesamtfläche 
von Gebäuden, die sich in dem betreffenden Mitgliedstaat im Eigentum der Zentralregierung und dieser nachge-
ordneten Verwaltungseinheiten befinden und von ihr bzw. ihnen genutzt werden, wenn deren Gesamtnutzfläche 
mehr als 500 m2 bzw. ab dem 9. Juli 2015 mehr als 250 m2 beträgt, und die am 1. Januar eines jeden Jahres die 
gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2010/31/EU festgelegten nationalen Mindestanforderungen an die Gesamtener-
gieeffizienz nicht erfüllen. 

Bei der Durchführung von Maßnahmen zur umfangreichen Renovierung von Gebäuden der Zentralregierung 
gemäß Unterabsatz 1 können die Mitgliedstaaten entscheiden, das Gebäude als Ganzes zu betrachten, einschließ-
lich der Gebäudehülle, der gebäudetechnischen Ausrüstung, des Betriebs und der Instandhaltung. 

Die Mitgliedstaaten verlangen, dass die Gebäude der Zentralregierung mit der schlechtesten Gesamtenergieeffi-
zienz bei der Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen Vorrang erhalten, sofern dies kostenwirksam 
durchführbar und technisch machbar ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die in Absatz 1 genannten Anforderungen bei den folgenden Ge-
bäudekategorien nicht festzulegen oder anzuwenden: 

(…) 

c) Gebäude, die für Gottesdienst und religiöse Zwecke genutzt werden. 

3. Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamte-
nergieeffizienz von Gebäuden  

Amtsblatt Nr. L 153 vom 18.06.2010, S. 0013 – 0035 

Artikel 4 Festlegung von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass im Hinblick auf die 
Erreichung kostenoptimaler Niveaus Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden oder 
Gebäudeteilen festgelegt werden. Die Gesamtenergieeffizienz wird nach der in Artikel 3 genannten Methode 
berechnet. Die kostenoptimalen Niveaus werden nach dem in Artikel 5 genannten Rahmen für eine Vergleichs-
methode berechnet, sobald dieser Rahmen verfügbar ist. 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass zur Erreichung kostenop-
timaler Niveaus Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäudekomponenten festgelegt 
werden, die Teil der Gebäudehülle sind und sich erheblich auf die Gesamtenergieeffizienz der Gebäudehülle 
auswirken, wenn sie ersetzt oder nachträglich eingebaut werden. 

Bei der Festlegung der Anforderungen können die Mitgliedstaaten zwischen neuen und bestehenden Gebäuden 
und unterschiedlichen Gebäudekategorien unterscheiden. 

Diese Anforderungen tragen den allgemeinen Innenraumklimabedingungen Rechnung, um mögliche negative 
Auswirkungen, wie unzureichende Belüftung, zu vermeiden, und berücksichtigen die örtlichen Gegebenheiten, 
die angegebene Nutzung sowie das Alter des Gebäudes. 

Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz festzulegen, die 
über die geschätzte wirtschaftliche Lebensdauer nicht kosteneffizient sind. 

Die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz sind in regelmäßigen Zeitabständen, die fünf Jahre 
nicht überschreiten, zu überprüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren, um dem technischen Fortschritt in der 
Bauwirtschaft Rechnung zu tragen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die in Absatz 1 genannten Anforderungen bei den folgenden Ge-
bäudekategorien nicht festzulegen oder anzuwenden: 

(…) 

b) Gebäude, die für Gottesdienst und religiöse Zwecke genutzt werden; 
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4. Richtlinie 2009/13/EG des Rates vom 16. Februar 2009 zur Durchführung der Vereinbarung zwischen dem 
Verband der Reeder in der Europäischen Gemeinschaft (ECSA) und der Europäischen Transportarbeiter-
Föderation (ETF) über das Seearbeitsübereinkommen 2006 und zur Änderung der Richtlinie 1999/63/EG  

Amtsblatt Nr. L 124 vom 20.05.2009, S. 0030 – 0050 

ANHANG 

ÜBEREINKOMMEN Vereinbarung zwischen ECSA und ETF über das Seearbeitsübereinkommen 2006 

(…) 

REGELN UND NORMEN 

(…) 

TITEL 3 UNTERKÜNFTE, FREIZEITEINRICHTUNGEN, VERPFLEGUNG UND 
VERPROVIANTIERUNG 

Norm A3.1 — Unterkünfte und Freizeiteinrichtungen 

(…) 

4. Für Schiffe, bei denen die Interessen von Seeleuten mit unterschiedlichen religiösen und sozialen Gebräuchen 
zu berücksichtigen sind, kann die zuständige Stelle nach Beratung mit den betreffenden Verbänden der Reeder 
und der Seeleute ohne irgendwelche Diskriminierung angemessene Abweichungen von den Bestimmungen die-
ser Norm zulassen, sofern die dadurch entstehenden Verhältnisse im Ganzen nicht ungünstiger sind als die Ver-
hältnisse, die sich aus der Anwendung dieser Norm ergeben würden. 

Regel 3.2 — Verpflegung und Verproviantierung 

1. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass auf Schiffen unter seiner Flagge genügend Verpflegung und Trinkwasser 
von geeigneter Qualität und mit geeignetem Nährwert mitgeführt und ausgegeben werden, die den Bedarf des 
Schiffes ausreichend decken und den unterschiedlichen religiösen und kulturellen Gebräuchen Rechnung tragen. 

(…) 

Norm A3.2 — Verpflegung und Verproviantierung 

(…) 

2. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass Schiffe unter seiner Flagge die folgenden Mindestnormen erfüllen: 

a) eine unter Berücksichtigung der Anzahl der Seeleute an Bord, ihrer religiösen Bedürfnisse und kulturellen 
Gebräuche, soweit sie sich auf das Essen beziehen, und der Dauer und Art der Reise nach Menge, Nährwert, 
Güte und Abwechslung angemessene Versorgung mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser; 

(…) 

TITEL 4 GESUNDHEITSSCHUTZ, MEDIZINISCHE UND SOZIALE BETREUUNG 

(…) 

Norm A4.4 — Zugang zu Sozialeinrichtungen an Land 

1. Jeder Mitgliedstaat schreibt vor, dass die in seinem Hoheitsgebiet vorhandenen Sozialeinrichtungen allen 
Seeleuten, ungeachtet der Staatsangehörigkeit, der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Religion, der poli-
tischen Meinung oder der sozialen Herkunft und ungeachtet des Flaggenstaats des Schiffes, auf dem sie beschäf-
tigt oder angeheuert sind oder arbeiten, zur Verfügung stehen. 
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5. Empfehlung des Rates vom 6. Dezember 2007 betreffend einen Leitfaden für die Polizei- und Sicherheits-
behörden zur Zusammenarbeit bei Großveranstaltungen mit internationaler Dimension  

Amtsblatt Nr. C 314 vom 22.12.2007, S. 0004 – 0021 

ANHANG - LEITFADEN FÜR DIE POLIZEI- UND SICHERHEITSBEHÖRDEN ZUR ZUSAMMEN-
ARBEIT BEI GROSSVERANSTALTUNGEN MIT INTERNATIONALER DIMENSION 

III.2.3. Terroristische Bedrohungen 

Aufgrund der Tatsache, dass die EU und einige ihrer Mitgliedstaaten wichtige Akteure im Bereich der internati-
onalen Politik sind, kann davon ausgegangen werden, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten Ziel von politisch 
oder religiös motivierten internationalen Terroristen sind. Neben Angriffen durch internationale Terroristen auf 
die EU oder ihre Mitgliedstaaten bei Großveranstaltungen besteht die Gefahr von Angriffen durch in der EU 
oder ihren Mitgliedstaaten selbst angesiedelte terroristische Gruppen oder Organisationen. 

 

6. Richtlinie 2007/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Mai 2007 über das  
Inverkehrbringen pyrotechnischer Gegenstände (Text von Bedeutung für den EWR)  

Amtsblatt Nr. L 154 vom 14.06.2007, S. 0001 – 0021, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012, Amtsblatt Nr. L 316 vom 14.11.2012, S. 

0012-0033 

[Gründe] 

(...) 

(8) Gemäß den Prinzipien der Entschließung des Rates vom 7. Mai 1985 über eine neue Konzeption auf dem 
Gebiet der technischen Harmonisierung und der Normung sollte ein pyrotechnischer Gegenstand dieser Richtli-
nie entsprechen, wenn er erstmals in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht wird. In Anbetracht religiöser, 
kultureller und traditioneller Festivitäten in den Mitgliedstaaten sollten Feuerwerkskörper, die vom Hersteller für 
den Eigengebrauch hergestellt wurden und die von einem Mitgliedstaat für die Verwendung in seinem Hoheits-
gebiet zugelassen wurden, nicht als in den Verkehr gebracht gelten und daher dieser Richtlinie nicht entsprechen 
müssen. 

7. Verordnung (Euratom) Nr. 300/2007 des Rates vom 19. Februar 2007 zur Schaffung eines Instruments für 
Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit  

Amtsblatt Nr. L 081 vom 22.03.2007, S. 0001 – 0010 

Artikel 7 Förderfähigkeit 

(...) 

(2) Zu den nichtstaatlichen Akteuren, die nach dieser Verordnung finanzielle Unterstützung erhalten können, 
zählen unter anderem Nichtregierungsorganisationen, Organisationen der indigenen Völker, lokale Bürgergrup-
pen und Handelsorganisationen, Kooperativen, Gewerkschaften, Organisationen der wirtschaftlichen und sozia-
len Interessen, lokale Organisationen (einschließlich Netze), die im Bereich der regionalen dezentralen Zusam-
menarbeit und Integration tätig sind, Verbraucherverbände, Frauen- und Jugendorganisationen, Ausbildungs-, 
Kultur-, Forschungs- und wissenschaftliche Organisationen, Hochschulen, Kirchen und religiöse Vereinigungen 
oder Gemeinschaften, die Medien sowie alle nichtstaatlichen Vereinigungen und unabhängigen Stiftungen, die 
voraussichtlich einen Beitrag zur Entwicklung oder zur externen Dimension der internen Politikbereiche leisten. 


